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Sehr geehrte Brühlerinnen und Brühler,

sehr geehrte Ratsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,

als der Rat der Stadt Brühl im Mai 2017 den Erlass der Leitlinien für die Bürgerbeteiligung in Brühl beschlossen hatte, galt 

es, die Grundlage für eine frühzeitige, transparente und verlässliche Bürgerbeteiligung festzuschreiben und für alle 

Agierenden verbindliche Qualitätskriterien aufzustellen. Damit laufen alle Bürgerbeteiligungsprozesse in Brühl stets im 

Rahmen vorgegebener und allgemein akzeptierter Standards ab. Es war mein vorrangiges Ziel, die Bürgerbeteiligung 

und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und alle Beteiligten frühzeitig in den Entscheidungsprozess 

einzubeziehen. In meinem Vorwort zur ersten Fassung der Leitlinien hatte ich deutlich gemacht, welch große Chance 

darin liegt, das Engagement der Brühlerinnen und Brühler für die politische Entscheidungsfindung zu nutzen. Nach 

wie vor gilt es dabei, auch für solche Projekte eine Perspektive und konsensorientierte Lösungen zu entwickeln, bei 

denen unterschiedliche Interessenlagen zu kontroversen Diskussionen führen. 

Inzwischen sind sieben Jahre vergangen, die jedoch besondere Herausforderungen in Bezug auf die Durchführung  

von Beteiligungsverfahren mit sich gebracht haben. Erwähnt sei hier nur die Corona-Pandemie, welche die gewohnten  

Muster nahezu auf den Kopf gestellt hatte. Aber auch der fortschreitende digitale Wandel hat zu umfangreichen  

Änderungen auch bei der Bürgerbeteiligung geführt, so dass eine Anpassung der Leitlinien erforderlich geworden ist. 

Die Notwendigkeit zu deren Fortschreibung war von Anfang an erkannt und auch bereits vorgesehen worden. Ich freue 

mich daher, dass nunmehr eine aktualisierte und erneut durch die Politik ratifizierte Fassung der Leitlinien vorliegt. 

Diese wird uns auch weiterhin dabei helfen, die Zukunft unserer Stadt gemeinsam noch besser zu gestalten.

Dieter Freytag

Bürgermeister



6 Gemeinsam Zukunft gestalten - Leitlinien Stand 14.04.2025

I. Einführung

Ziel der Bürgerbeteiligung ist, Einwohnerinnen und  
Einwohnern1 die Teilhabe an kommunalen Entscheidungs- 
prozessen zu ermöglichen und sie dabei zu unter-
stützen, eigene Standpunkte und Anregungen in den 
einzelnen Verfahren einzubringen und somit an der 
Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes und des  
Gemeinwesens aktiv mitzuarbeiten. 

Die intensive Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 
stärkt und ergänzt die repräsentative Demokratie auf 
kommunaler Ebene und führt zu mehr Nähe und einem 
besseren Verhältnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern 
und den Entscheidungstragenden. Letztere erhalten  
zudem zusätzliche Anregungen, denn viele Bürgerinnen 
und Bürger sind sachkundig und zudem mit den örtlichen 
Verhältnissen bestens vertraut; dieses Wissen ist wertvoll 
und soll rechtzeitig in die Planung mit einbezogen  
werden. Die Ergebnisse der Beteiligung können in der 
Regel nicht Rats- oder Verwaltungsentscheidungen  
ersetzen. Aber sie sollen helfen, durch eine kontinuierliche 
Kommunikation in der Bürgerschaft akzeptierte Ent- 
scheidungen in den Gremien zu treffen.

Das Spektrum der Inhalte und Themen, die Gegenstand 
einer Bürgerbeteiligung sein können, ist sehr breit an-
gelegt und erstreckt sich auf nahezu alle kommunalen 
Handlungsfelder – beispielsweise auf Vorhaben der 
Stadt in den Bereichen Stadtplanung und Städtebau, 
Kultur, Soziales, Mobilität, Verkehr und Umwelt. Die 
Beteiligungsprozesse sind naturgemäß ergebnisoffen  
angelegt, d.h. die Einbindung der sach- und orts- 
kundigen Bürgerschaftsinteressen erfolgt bereits lange 
vor einer Entscheidungsfindung.

Um in diesem Sinne eine echte und vor allen Dingen 
auch wirkungsvolle Partizipation auf Augenhöhe zu 
erreichen, bedarf es der Bereitschaft aller Beteiligten  
– Bürgerschaft, Verwaltung und Politik – vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten und in einem gemeinsamen Lern-
prozess zu einem für Brühl und seine Einwohnerinnen 
und Einwohner bestmöglichen Ergebnis zu gelangen. Ein 
solches Ergebnis kann nicht immer die Zustimmung aller 
finden und muss daher konsensorientiert sein, um eine 
breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu erreichen. 

Die vorliegenden Leitlinien für die Beteiligungsprozesse 
in Brühl sollen hierbei die Grundlage für eine früh- 
zeitige, transparente und verlässliche Bürgerbeteiligung 
in Brühl schaffen und so einen guten Rahmen für alle  
Beteiligten bilden. 

Sie ergänzen zugleich die bestehenden gesetzlichen  
Regelungen zur Beteiligung (zum Beispiel im Baugesetz-
buch) und stehen im Einklang mit den Bestimmungen 
der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (§§ 23-26 
GO NRW) und der Hauptsatzung der Stadt Brühl (§ 4). 
Die Zuständigkeiten und verfassten Rechte der Bürger- 
meisterin bzw. des Bürgermeisters, des Stadtrates und  
seiner Ausschüsse bleiben von diesen Leitlinien unberührt. 

1 In den Leitlinien werden aus stilistischen Gründen die Begriffe „Bürgerin bzw. Bürger“ und „Einwohnerin bzw. Einwohner“ 
synonym verwendet. Tatsächlich gilt nach der Definition in § 21 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) nur als Bürgerin oder Bürger, wer zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt ist, d.h. wer das Wahlrecht 
und die Wählbarkeit in den Stadtrat und/oder Kreistag besitzt. Einwohnerin bzw. Einwohner einer Gemeinde ist jedoch 
bereits, wer dort einen Wohnsitz hat. Der Begriff ist also weiter gefasst und beschreibt auch Zweitwohnungsinhabende 
Kinder, Asylbegehrende, etc. Diese Unterscheidung spielt insbesondere in Kapitel IV bei den Zugangsvoraussetzungen 
für Bürgerbegehren und Bürgerentscheid eine Rolle.

 Die verfassten Informationsrechte nach dem Informationsfreiheitsgesetz werden von diesen Leitlinien nicht berührt.
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II. Verbindliche Qualitätskriterien als Grundlage

c. Frühzeitige und transparente Information 
über Vorhaben der Stadt Brühl 

 Wichtigste Grundlage einer wirkungsvollen Bürger-
beteiligung ist die umfassende frühzeitige Information 
der Einwohnerschaft über die aktuellen Entwick-
lungen und kommunalen Planungen. Die Bevölkerung  
wird über verschiedene Medien eingeladen, sich 
über geplante Vorhaben und ihre Auswirkungen zu  
informieren. 

 In der Vorhabenliste werden alle Vorhaben der 
Stadt Brühl aufgelistet, bei denen potentiell ein Be- 
teiligungsverfahren durchgeführt werden könnte.  
Zu jedem Vorhaben werden zudem in übersichtlicher 
und strukturierter Form konkrete Informationen 
zu den Rahmenbedingungen veröffentlicht, und es  
erfolgt eine Aussage zu den Konsequenzen des  
Planungs- und Beteiligungsprozesses. 

	  siehe Themenpunkt »Abläufe«, Seite 16

d.  Gemeinsame Verantwortung der Agierenden
  Zum Gelingen eines Beteiligungsprozesses tragen  

alle beteiligten Agierenden bei; sie haben gemeinsam 
die Verantwortung für eine erfolgreiche Umsetzung. 

 Um die Entwicklung einer vertrauensvollen  
Zusammenarbeit zu unterstützen, verständigen 
sich die beteiligten Agierenden in allen Phasen des  
Beteiligungsprozesses auf einen von Respekt,  
Toleranz und Fairness geprägten Umgang mit- 
einander. Alle Ideen und Meinungen haben ihre  
Berechtigung, die vereinbarten Zwischenergebnisse 
und getroffenen Entscheidungen werden von allen 
Beteiligten respektiert. 

e.  Verlässlicher Umgang mit den 
 Ergebnissen der Beteiligung 
 Die Entscheidungstragenden setzen sich intensiv mit 

den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung auseinander. 
Sie prüfen sorgfältig die Handlungsalternativen und 
wägen sie ab. Auf dieser Grundlage treffen sie ihre  
Entscheidung, begründen sie und legen gegenüber der  
Öffentlichkeit nachvollziehbar Rechenschaft ab. Der 
Umgang mit den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung 
durch Verwaltung und Politik wird transparent und 
nachvollziehbar dokumentiert.

Anhand klar definierter Qualitätskriterien soll sicher- 
gestellt sein, dass alle Bürgerbeteiligungsprozesse in 
Brühl stets im Rahmen vorgegebener und allgemein  
akzeptierter Standards ablaufen. 

a.  Einbindung aller 
 Brühler Einwohnerinnen und Einwohner
 Die Stadt Brühl hat sich zum Ziel gesetzt, die Bürger- 

beteiligung zu einem selbstverständlichen Teil der 
politischen Meinungs- und Entscheidungsfindung 
zu machen. Alle Brühler Einwohnerinnen und Ein-
wohner sind dazu eingeladen, an Prozessen der 
Bürgerbeteiligung in Brühl teilzuhaben. Bei der  
Umsetzung der Bürgerbeteiligung soll durch eine  
adäquate Ansprache und eine möglichst barriere-
freie Gestaltung der Informationen und Prozesse  
eine gleichberechtigte gesellschaftliche und  
politische Teilhabe aller Menschen, die in Brühl  
leben, ermöglicht werden. 
Dabei kommt der Beteiligung von Kindern und Jugend- 
lichen, von Seniorinnen und Senioren sowie anderen 
Personengruppen, die aus verschiedensten Gründen 
insbesondere bei den klassischen Beteiligungsformen 
eher unterrepräsentiert sind, eine besondere Bedeutung 
zu. Ziel muss sein, allen Gruppen einen möglichst  
niederschwelligen Zugang zu Beteiligungen zu er-
möglichen.

b.  Klare Zielsetzungen und Ergebnisoffenheit 
 Allen beteiligten Agierenden und der Öffentlichkeit 

müssen die Rahmenbedingungen der Beteiligungs-
prozesse klar sein. Dabei ist insbesondere wichtig, 
welche Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume  
der Beteiligungsprozess eröffnet und welche Vor-
festlegungen möglicherweise schon getroffen  
worden sind. Das Ergebnis eines Beteiligungs- 
prozesses ist im Rahmen dieser Vorgaben offen. 
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f.  Evaluation und Reflexion
 Bürgerbeteiligung ist nicht statisch, sie muss immer 

wieder neu an die jeweilige Situation und veränderten 
Bedingungen angepasst werden. Auch die Formen der 
Bürgerbeteiligung entwickeln sich stetig weiter. Aus 
Erfahrungen aus bereits umgesetzten Beteiligungs-
verfahren zu lernen ist deshalb eine wichtige Grund-
voraussetzung für eine nachhaltig gelungene Bürger-
beteiligung in Brühl. 

 Der Bereich Bürgerbeteiligung im Bürgermeisterbüro  
sorgt gemeinsam mit den federführenden Fach- 
bereichen für eine kontinuierliche Auswertung und 
Reflexion der Beteiligungsprozesse in Brühl. Die  
Beteiligten können auf dieser Grundlage beurteilen, 
ob Beteiligungsprozesse erfolgreich waren. Diese  
prozessbegleitende Evaluation ist die Voraussetzung,  
um Beteiligungsprozesse ggf. nachsteuern und  
optimieren zu können.

g.  Aufbau von bürgergesellschaftlichen 
 Netzwerken
 Aktive und engagierte Menschen prägen das Bild 

unserer Stadt. Daher soll ein solches Engagement 
nach Möglichkeit unterstützt und für die politische 
Entscheidungsfindung genutzt werden.

 Durch den Aufbau von Netzwerken, die von zivil- 
gesellschaftlichen Organisationen und der engagierten 
Bürgerschaft getragen werden, soll der wechselseitige  
Austausch und Informationsfluss mit gesellschaftlichen  
Gruppen und Multiplikatoren der Zivilgesellschaft  
unterstützt und damit das Fundament der Bürger- 
beteiligung in Brühl gestärkt werden. 
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III. Die Agierenden und ihre Zuständigkeiten

b.  Verwaltung
1. Bürgermeisterin/Bürgermeister

Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister  
repräsentiert nicht nur die Stadt, sondern führt als 
Chefin bzw. Chef der Verwaltung die Geschäfte und 
entscheidet in Angelegenheiten, die ihr bzw. ihm 
vom Rat oder von den Ausschüssen zur Entschei-
dung übertragen sind. Sie/er ist mit vielen Belangen 
der Bürgerschaft und der Politik unmittelbar befasst, 
zu denen auch die Beteiligungsverfahren gehören. 
Sie/er lädt zu Versammlungen ein, insbesondere 
bei vom Rat beschlossenen Versammlungen nach 
§ 4 Absatz 3 der Hauptsatzung, und unterrichtet 
dort die Einwohnerinnen und Einwohner über die 
Umstände eines Vorhabens. Anschließend haben 
diese Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu 
äußern und sie mit der Bürgermeisterin bzw. dem 
Bürgermeister zu erörtern.

2.  Fachbereiche 
Der jeweils federführende Fachbereich ist zuständig 
für die Umsetzung konkreter Beteiligungsverfahren. 
Er benennt für alle Beteiligungsverfahren eine 
verantwortliche Ansprechperson und unterstützt 
in enger Abstimmung mit dem Bereich Bürgerbe-
teiligung im Bürgermeisterbüro das Beteiligungs-
verfahren konstruktiv durch die Bereitstellung der 
erforderlichen Informationen. 

a.  Einwohnerinnen und Einwohner 
 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Brühl sind 

alle Menschen, die in Brühl ihren Wohnsitz haben. Sie 
alle sind dazu eingeladen, sich in die kommunalen 
Entscheidungsprozesse der Stadt Brühl einzubringen 
und bei der Gestaltung des eigenen Umfeldes und des 
Gemeinwesens aktiv mitzuwirken. Die Stadt Brühl  
unterstützt sie hierbei, indem sie einen nieder- 
schwelligen und barrierefreien Zugang zu Bildungs- 
angeboten bereitstellt. Die Stadt Brühl setzt sich 
ferner aktiv dafür ein, Bildungsinstitutionen vor Ort 
dafür zu gewinnen, ein Qualifizierungsangebot für 
Einwohnerinnen und Einwohner anzubieten, das 
dazu beiträgt, demokratische Handlungs- und  
Beteiligungskompetenzen aufzubauen. Die Einwohner- 
innen und Einwohner sind dazu aufgerufen, dieses 
Angebot auch wahrzunehmen.
Ein wichtiges Bindeglied zwischen der Einwohner-
schaft und der Stadtverwaltung bilden die Dorf-,  
Orts- und Bürgergemeinschaften in den jeweiligen 
Ortsteilen. Diese ehrenamtlich tätigen Vereine sind 
in aller Regel gut mit den Menschen vor Ort vernetzt,  
bieten sich durch die kurzen Wege ideal als  
Anlaufstelle an und leisten durch die Bündelung und 
Weitergabe von Informationen in beide Richtungen 
einen wertvollen Beitrag für den funktionierenden 
Dialog mit der Bürgerschaft.
Hieraus soll den Vereinen jedoch keine institutionelle 
Verantwortung erwachsen, sondern ihr Tun lediglich 
durch die Stadtverwaltung nach Möglichkeit unter-
stützt und gefördert werden.
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3.  Bereich Bürgerbeteiligung im 
 Bürgermeisterbüro 

Aufgaben des Bereichs Bürgerbeteiligung im  
Bürgermeisterbüro sind unter anderem die Be- 
ratung und Abstimmung innerhalb der Verwaltung 
und der Politik bei der Initiierung, Umsetzung und 
Auswertung von Beteiligungsprozessen, sowie die 
Dokumentation und Auswertung der Beteiligungs-
verfahren.
Er unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bei der 
Teilhabe, indem er für einen niederschwelligen  
und barrierefreien Zugang zu Beteiligungs- 
angeboten sorgt (Vgl. III a). Ein besonderes Augen-
merk richtet er darauf, auch die Personengruppen 
einzubinden, welche aus den verschiedensten 
Gründen erfahrungsgemäß große Zurückhaltung 
bei der Beteiligung zeigen, deren Interessen und  
Belange aber dennoch gleichermaßen in die  
Entscheidungsprozesse einfließen sollen. Unter 
Punkt IV a2 wird näher auf diese Möglichkeiten 
eingegangen.

c. Politik

 1. Rat 
Dem Rat als Entscheidungsorgan der Stadt Brühl 
obliegt die letzte Entscheidung im Umgang mit den 
Ergebnissen von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen. 

2.  Hauptausschuss und Fachausschüsse 
Die vom Rat eingerichteten Ausschüsse haben,  
soweit ihnen nicht selbst vom Rat Entscheidungs- 
befugnisse überantwortet wurden, im Wesentlichen 
vorberatende Funktionen im Bereich der Bürger- 
beteiligung, insbesondere bei der inhaltlichen  
Ausgestaltung von Beteiligungskonzepten, und  
geben entsprechende Empfehlungen an den Rat.

3. Inklusionsbeirat 
Der Inklusionsbeirat der Stadt Brühl besteht seit 2020 
und ist eine überparteilich und überkonfessionell 
arbeitende Interessenvertretung für Menschen 
mit Behinderung. Er befasst sich mit allen An-
gelegenheiten der Kommune, die Menschen mit  
Behinderungen betreffen und achtet auf die  
Einhaltung aller Rechtsvorschriften, die darauf  
gerichtet sind, die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung in der Gesellschaft zu verwirklichen. 

Ziel des Inklusionsbeirates ist es, Benachteiligungen  
von Menschen mit Behinderungen in Brühl zu  
beseitigen bzw. zu verhindern. Vorrangiges Mittel 
hierbei ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
bzw. Gesellschaft und die Mitwirkung der Menschen  
mit Behinderungen am kommunalen Willens- 
bildungsprozess.
Er berät und unterstützt den Rat und die Verwaltung  
der Stadt Brühl sowie andere Einrichtungen,  
Institutionen und Träger des öffentlichen und 
privaten Rechts im Bereich der Behinderten- und 
Inklusionsarbeit. Er kann Vorschläge machen,  
Anregungen geben oder Anfragen an die Ver- 
waltung richten. Über im Inklusionsbeirat  
beschlossene Anträge entscheidet der Rat. Die  
Verwaltung unterstützt den Inklusionsbeirat in 
seiner Aufgabenwahrnehmung.
Die Arbeit orientiert sich an der UN-Konvention 
„Übereinkommen über die Rechte von Menschen  
mit Behinderung“, die am 26. März 2009 in 
Deutschland in Kraft getreten ist, und fußt auf  
Artikel 1 (1) („Die Würde des Menschen ist un- 
antastbar“) und auf Artikel 3 (3) GG („Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“). 

4. Beirat für ältere Menschen
Wie in den vorherigen Abschnitten bereits dargelegt, 
ist es wichtig, auch die älteren Menschen in Brühl 
zur aktiven Mitwirkung zu ermutigen und ihre  
Interessen in die politischen und sozialen Ent- 
scheidungsprozesse einzubringen (vgl. Punkt IV 
a2, Seite 13).
Zu diesem Zweck, und um die Belange und  
Interessen älterer Menschen besser identifizieren  
zu können, hat der Rat der Stadt Brühl am 
19.12.2022 mehrheitlich die Installierung eines 
Beirates für ältere Menschen in der Stadt Brühl auf 
der Grundlage von § 27a GO NRW beschlossen. 
Bis zum aktuellen Zeitpunkt ist die Installierung 
noch nicht abgeschlossen. Auch ist der endgültige 
Name für dieses Gremium noch nicht abschließend 
entschieden. Aktuell werden die Ziele, Aufgaben 
und Befugnissen des Beirates in Arbeitsgruppen, 
bestehend aus Mitarbeitenden der Abteilung  
Älterwerden sowie interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern, erarbeitet.
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IV. Formen der Bürgerbeteiligung 

Diese Unterrichtung ist in der Regel so vor-
zunehmen, dass Gelegenheit zur Äußerung 
und zur Erörterung besteht. Zu diesem Zweck 
kann der Rat Versammlungen der Einwohner- 
innen und Einwohner anberaumen. Nach  
§ 4 Absatz 2 der Hauptsatzung soll eine Ein- 
wohnerversammlung insbesondere dann 
stattfinden, wenn es sich um Planungen 
oder Vorhaben der Stadt handelt, welche die 
strukturelle Entwicklung der Stadt unmittel-
bar und nachhaltig beeinflussen oder die mit 
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl 
von Einwohnerinnen und Einwohnern ver-
bunden sind. Die Versammlung kann auf Teile  
des Stadtgebietes beschränkt werden.
Nach § 4 Absatz 3 der Hauptsatzung erfolgt 
die Durchführung einer solchen Versammlung 
auf Beschluss des Rates. Die Bürgermeisterin  
bzw. der Bürgermeister setzt dann Zeit und 
Ort der Versammlung fest und lädt alle  
Einwohnerinnen und Einwohner durch  
öffentliche Bekanntmachung ein. Zu Beginn  
der Versammlung unterrichtet die Bürger- 
meisterin bzw. der Bürgermeister über Grund-
lagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der 
Planung bzw. des Vorhabens. Anschließend  
haben die Einwohnerinnen und Einwohner 
Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu  
äußern und sie mit den vom Rat zu be- 
stimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen  
und mit der Bürgermeisterin bzw. dem  
Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschluss- 
fassung findet nicht statt. Der Rat ist über das 
Ergebnis der Versammlung in seiner nächsten 
Sitzung zu unterrichten.

 Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO 
NRW in Verbindung mit § 5 der Hauptsatzung. 

 Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner, die oder 
der seit mindestens drei Monaten in der Ge-
meinde wohnt, hat das Recht, sich einzeln oder 
in Gemeinschaft mit anderen in Textform mit 
Anregungen oder Beschwerden in Angelegen-
heiten der Stadt Brühl an den Rat zu wenden. Die 
Zuständigkeiten der Ausschüsse und der Bürger- 
meisterin/des Bürgermeisters werden hierdurch 
nicht berührt.

Zunächst ist das umfassende Informieren der Einwohner-
schaft über die aktuellen Entwicklungen und kommunalen  
Planungen die unverzichtbare Grundlage jeder Bürger-
beteiligung. Die Bevölkerung wird über verschiedene 
Medien eingeladen, sich über geplante Vorhaben und ihre 
Auswirkungen zu informieren. 
Über das reine Informieren hinaus können die Einwohner- 
innen und Einwohner zu den geplanten Maßnahmen 
und Entscheidungen in der Regel aber auch aktiv mit-
wirken, indem sie eigene Ideen und Vorstellungen in die  
Beteiligungsprozesse einbringen. Die abschließende Ent-
scheidung liegt bei den zuständigen politischen Gremien 
der Stadt. 
Die Beteiligungsverfahren lassen sich dabei nach ver-
schiedenen Varianten unterscheiden:

a. Formelle und informelle Bürgerbeteiligung

a1. formelle Bürgerbeteiligung
Als Beispiel für formelle, d. h. gesetzlich verankerte 
Beteiligungsmöglichkeiten, wäre zunächst das 
Wahlrecht selbst zu nennen, welches gewisser-
maßen als das Hauptinstrument der repräsen-
tativen Demokratie anzusehen und für Städte  
und Gemeinden in der Gemeindeordnung  
verankert ist (für Nordrhein-Westfalen in den 
§§ 42 und 65 GO NRW).
Die Gemeindeordnung nennt daneben noch  
weitere Beteiligungsinstrumente:

 die Fragestunde für Einwohnerinnen und  
Einwohner bei Ratssitzungen (§ 48 GO NRW).  

 die Unterrichtung der Einwohnerinnen und  
Einwohner . 
Nach § 23 GO NRW und § 4 Absatz 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Brühl unterrichtet der 
Rat die Einwohnerinnen und Einwohner über 
die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten 
der Gemeinde. Bei wichtigen Planungen und  
Vorhaben der Gemeinde, die unmittelbar 
raum- oder entwicklungsbedeutsam sind oder 
das wirtschaftliche, soziale oder kulturelle 
Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
nachhaltig berühren, sollen diese möglichst 
frühzeitig über die Grundlagen sowie Ziele, 
Zwecke und Auswirkungen unterrichtet 
werden.
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 Der Einwohnerantrag nach § 25 GO NRW. 
Einwohnerinnen und Einwohner können 
beantragen, dass der Rat über bestimmte 
Angelegenheiten berät und entscheidet. Der  
Bereich Bürgerbeteiligung im Bürgermeister- 
büro nimmt die Anträge entgegen. 

 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. 
 Nach § 26 GO NRW können die Bürgerinnen 

und Bürger schriftlich beantragen (Bürger- 
begehren), dass sie an Stelle des Rates über 
eine Angelegenheit der Gemeinde selbst ent-
scheiden (Bürgerentscheid).

 Die Verwaltung ist den Bürgerinnen und 
Bürgern bei der Einleitung eines Bürger- 
begehrens behilflich und teilt schriftlich eine 
Einschätzung der mit der Durchführung der 
verlangten Maßnahme verbundenen Kosten 
(Kostenschätzung) mit.

 Den Vertreterinnen und Vertretern des Bürger- 
begehrens soll Gelegenheit gegeben werden, 
den Antrag in der Sitzung des Rates zu er-
läutern.

 Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenheiten 
zum Gegenstand haben, über die innerhalb 
der letzten zwei Jahre nicht bereits ein Bürger- 
entscheid durchgeführt worden ist.

 Bei einem Bürgerentscheid kann über die ge-
stellte Frage nur mit Ja oder Nein abgestimmt 
werden. Der Bürgerentscheid hat die Wirkung 
eines Ratsbeschlusses und kann vor Ablauf von 
zwei Jahren nur auf Initiative des Rates durch 
einen neuen Bürgerentscheid abgeändert  
werden.

 Unzulässig nach § 26 Absatz 5 GO NRW sind 
Bürgerbegehren über:

1. die innere Organisation der Gemeinde- 
verwaltung,

2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des 
Rates, der Bezirksvertretungen und der 
Ausschüsse sowie der Bediensteten der  
Gemeinde,

3. die Haushaltssatzung, die Eröffnungs- 
bilanz, den Jahresabschluss und den  
Gesamtabschluss der Gemeinde (ein 
schließlich der Wirtschaftspläne und des 
Jahresabschlusses der Eigenbetriebe) sowie 
die kommunalen Abgaben und die privat- 
rechtlichen Entgelte,

4. Angelegenheiten, die im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens oder eines 
förmlichen Verwaltungsverfahrens mit  
Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines abfall-
rechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, 
wasserrechtlichen oder vergleichbaren 
Zulassungsverfahrens zu entscheiden sind,

5. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und 
Aufhebung von Bauleitplänen mit Aus- 
nahme der Entscheidung über die Einleitung 
des Bauleitplanverfahrens.

 Entspricht der Rat einem zulässigen Bürger- 
begehren nicht, so ist innerhalb von drei  
Monaten ein Bürgerentscheid durchzuführen.

 Der Ratsbürgerentscheid 
 (§ 26 Absatz 1 Satz 2 GO NRW).
 Der Rat kann ferner von sich aus beschließen, 

dass über eine Angelegenheit der Gemeinde 
ein Bürgerentscheid stattfindet. Das Ergebnis 
ist für den Rat bindend, wenn die Mehrheit 
aus mindestens 20 % der Wahlberechtigten 
besteht. 

Eine konkrete gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung 
findet sich daneben insbesondere auch für die Bauleit- 
planung. Hier sind im Baugesetzbuch (BauGB) zwei  
Phasen maßgebend: In einer ersten Phase erfolgt die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Absatz1 
BauGB), wo die Bürgerschaft in der Regel in einer Bürger- 
versammlung über Ziele, Zwecke, mögliche Planalter- 
nativen und die voraussichtlichen Auswirkungen der  
Planung unterrichtet wird. Danach haben die Bürgerinnen 
und Bürger für einen gewissen Zeitraum die Möglichkeit, 
ihre Anregungen und Änderungsvorschläge einzubringen. 
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In der zweiten Stufe der Beteiligung der Öffentlichkeit 
wird der Planentwurf mit der Begründung und den nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vor- 
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die 
Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt (§ 3 Absatz 2 
BauGB). Ort und Dauer dieser öffentlichen Auslegung 
müssen mindestens eine Woche vor Beginn der Aus- 
legung ortsüblich, im Amtsblatt oder der lokalen Tages-
presse, bekannt gemacht werden.

§ 137 BauGB sieht darüber hinaus eine Beteiligung und 
Mitwirkung von Betroffen bei Sanierungsmaßnahmen 
vor. Größere Planungsvorhaben müssen ein Planfest-
stellungsverfahren durchlaufen. Wie die im Zuge dieses 
Verfahrens umfangreiche Beteiligung von betroffenen 
Bürgerinnen und Bürgern zu erfolgen hat, regelt § 74 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW (VwVfG NRW).

a2. informelle Bürgerbeteiligung
 Die informelle Bürgerbeteiligung, für die keine ge-

setzlichen Rahmenbedingungen bestehen, setzt 
auf den konstruktiven Dialog kommunalpolitischer 
Themen zwischen den Agierenden aus Politik, Ver-
waltung und der Bürgerschaft. 

 Dialogorientierte Beteiligungsverfahren bieten 
somit gute Möglichkeiten, die Instrumente der  
direkten Demokratie zu ergänzen. 

 In der Anlage VIII 2. sind wichtige und erprobte 
Methoden der Bürgerbeteiligung aufgeführt und 
kurz beschrieben. Hierbei handelt es sich nicht um 
eine abschließende Darstellung aller Methoden, 
die zum Einsatz kommen können. Die Methoden  
sollten in der Anwendung auf die konkreten  
Beteiligungssituationen angepasst und ggf. sinn-
voll kombiniert werden. 

Die Qualität der Bürgerbeteiligung muss sich daran 
messen lassen, in welchem Maße sie es erreicht, 
möglichst alle Bevölkerungs- und Altersgruppen 
bei der aktiven Gestaltung des Gemeinwesens und 
des eigenen Lebensumfeldes einzubinden (Vgl. 
auch Punkt II a und II b3). 

Eine besondere Herausforderung besteht hier 
bei den Personengruppen, welche bei den Be- 
teiligungsprozessen erfahrungsgemäß eher unter- 
repräsentiert auftreten. Dies sind insbesondere 
Kinder und Jugendliche sowie Seniorinnen und 
Senioren, aber auch Personen, welche in ihren 
kommunikativen Möglichkeiten, ihrer Mobilität 
oder anderweitig eingeschränkt sind. Neben einer  
möglichen Intensivierung der aufsuchenden Be- 
teiligung sollten neue Strategien zur Optimierung 
der Partizipationsmöglichkeiten für diese Personen-
kreise entwickelt werden. 

Bei den strukturell zu verankernden Kinder- und 
Jugendbeteiligungsformen sind auch schon Kinder 
im Vorschulalter zu berücksichtigen. Da nahezu 
alle Kinder ab drei Jahren eine Kindertagesstätte  
besuchen, ist dies der geeignete Ort, um  
Partizipation zu erleben und einzuüben. Unter  
Partizipation in Kitas versteht man die ernst  
gemeinte, altersgemäße Beteiligung der Kinder 
am Einrichtungsleben im Rahmen des Erziehungs- 
und Bildungsprozesses. Die Kinder müssen als  
Gesprächspartner wahr- und ernstgenommen  
werden, ohne dass die Grenzen zwischen  
Erwachsenen und Kindern verwischt werden.  
Kinder sollen unabhängig vom Alter die Möglichkeit  
haben, ihre Interessen, Wünsche und Gefühle zu 
erkennen, auszudrücken und mit ihnen umzu- 
gehen. Ihnen soll so die Möglichkeit geboten  
werden, Kompetenzen in den Bereichen  
Kommunikation, Selbstwirksamkeit, Teamfähigkeit  
und Entwicklung eines Demokratieverständnisses 
zu erwerben. 

Rechtliche Grundlagen der Partizipation in Kinder-
tageseinrichtungen sind: 

§ 8 Abs. 1 SGB VIII 

§ 13 Abs. 4 Kinderbildungsgesetz NRW

Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention  
„Berücksichtigung des Kindeswillens“. 
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Zwischenzeitlich haben alle Tageseinrichtungen  
in Brühl ein Beschwerdemanagement eingeführt 
und ebenfalls begonnen, eine „Verfassung“ zu  
entwickeln. Darin sind die Mitbestimmungsrechte 
der Kinder verbindlich festgeschrieben und die 
Mitbestimmungsformen (z. B. Kinderkonferenzen, 
Kinderparlament) und deren Funktionsweisen 
genau benannt; zudem werden die Bereiche  
benannt, in denen die Kinder selbst entscheiden 
können (z.B. Spielgestaltung), mitbestimmen  
dürfen (z.B. Themenauswahl von Projekten und 
Angeboten, Gestaltung der Gruppenräume,  
Auswahl des Mittagsessens etc.), oder wo sie eben 
keine Mitwirkungsrechte haben (z B. in Sicher-
heitsfragen). 

Alle Tageseinrichtungen führen Kinderkonferenzen 
durch, an denen Delegierte aus den einzelnen 
Gruppen teilnehmen. Einige Tageseinrichtungen 
haben schon mit den Strukturen des Kinder- 
parlaments, an dem alle Kinder teilnehmen,  
gearbeitet. Die Erlaubnis zum Betrieb einer Kinder- 
tageseinrichtung ist abhängig von einem in der 
Konzeption verankerten Partizipationsverfahren. 

In den Kitas wird Kindern und Eltern die Möglichkeit  
gegeben, Beschwerden und/oder Ideen bei den  
pädagogischen Kräften, dem Elternbeirat oder 
der Leitung einzubringen. Einzelne Einrichtungen  
führen zudem eine jährliche Elternbefragung durch 
oder bieten einen Briefkasten für Meinungen,  
Verbesserungsvorschläge, Beschwerden und  
Anregungen an.

Eine maßgebliche Bedeutung bei der Verbesserung 
der Beteiligungspraxis kommt dem Ausbau der 
digitalen Beteiligung zu. Hierunter fällt einerseits  
die digitale Unterstützung klassischer Beteiligungs-
formate (zum Beispiel durch digitale Umfragen), 
aber insbesondere auch die Einführung rein  
digitaler Formate. Als wichtigen Schritt in dieser  
Richtung hat die Stadt Brühl die Einführung  
der digitalen Bürgerbeteiligungsplattform  
„Beteiligung.NRW“ wahrgenommen, welche vom 
Land NRW in 2022 für alle Städte und Kommunen 
bereitgestellt wurde. Bürgerinnen und Bürger  
haben hier die Möglichkeit, sich über das Portal 

nicht nur über städtische Projekte oder Veran-
staltungen zu informieren, sondern zum Beispiel 
auch an Umfragen teilzunehmen, Anregungen 
und Beschwerden einzubringen und sich so an der 
Stadtentwicklung aktiv zu beteiligen. Die Nutzung 
soll in Zukunft sukzessive noch weiter ausgebaut 
werden und dann einen niederschwelligen Zugang 
zu dem gesamten Spektrum der Beteiligungs- 
möglichkeiten anbieten. 

Überdies hat der Rat der Stadt Brühl in seiner  
Sitzung vom 16.09.2024 beschlossen, dass die 
Stadt Brühl ein Konzept zur Implementierung von 
gelosten Bürgerräten entwickeln und diese auch 
als Format in die vorliegenden Leitlinien aufnehmen  
möge, um so eine repräsentative und vielfältige  
Bürgerbeteiligung zu fördern (siehe Vorlage  
405/2024). Dieses Ergebnis deckt sich grundsätzlich  
mit dem unter Punkt II a (Seite 7) formulierten  
Anspruch, die gleichberechtigte gesellschaftliche 
und politische Teilhabe möglichst aller in Brühl 
lebenden Menschen zu erreichen. Näheres zum  
Instrument Bürgerräte ist in Anlage 2 aufgeführt.

Die Umsetzung des Ratsbeschlusses befand sich 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Leit- 
linien noch in der Prüfung, so dass an dieser Stelle 
aktuell lediglich die Absichtserklärung stehen kann.
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b. Standardisierte und komplexe 
 Beteiligungsverfahren
 Bürgerbeteiligungsverfahren werden zudem hinsicht-

lich standardisierter und komplexer Beteiligungsver-
fahren unterschieden.

 Standardisierte Verfahren werden insbesondere bei 
Vorhaben eingesetzt, bei denen die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger gesetzlich verankert ist (zum 
Beispiel Bürgerversammlungen zu Stadtgrün oder 
Straßengestaltung, Verfahren der Bauleitplanung). 

 Komplexe Beteiligungsverfahren sind mehrstufig und 
werden bei Vorhaben durchgeführt, bei denen das 
Interesse von einer Vielzahl von Einwohnerinnen und 
Einwohnern oder ein besonderes Interesse einzelner 
Stadtteile angenommen werden kann, oder bei denen 
es sich um große gesamtstädtische Vorhaben oder  
wegweisende Zukunftsplanungen handelt, die  
Ressourcen der Stadt auf viele Jahre binden. Beispiele 
für komplexe Bürgerbeteiligungsverfahren könnten 
sein: Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am 
Haushalt, Planungsvorhaben von besonderer Bedeutung 
oder Bürgerforen zu wichtigen Zukunftsthemen.
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 Zu jedem Vorhaben auf der Liste werden vom  
federführenden Fachbereich übersichtlich und 
strukturiert die folgenden Informationen zu- 
sammengefasst:
 der Name des jeweiligen Vorhabens 
 eine Kurzbeschreibung mit den planerischen 

Rahmenbedingungen
 die mit dem Projekt verfolgten Ziele und Zwecke 
 die voraussichtliche Bearbeitungsdauer 
 die zu erwartenden Kosten (soweit bekannt)
 der veranschlagte Zeitplan 
 die Einordnung, ob und welche Bürger- 

beteiligung erfolgen soll. 
 die zuständige Ansprechperson in der Verwaltung

 Ziel ist, die Bürgerinnen und Bürger nicht nur über  
anstehende Vorhaben zu informieren, sondern sie 
sachkundig zu machen und ihnen alle benötigten 
Informationen nachvollziehbar und transparent an 
die Hand zu geben, damit eine effektive Beteiligung 
überhaupt erst ermöglicht wird. Die Vorhabenliste 
ist in einer klaren, allgemeinverständlichen Sprache  
formuliert und wird vom Bereich Bürgerbeteiligung 
im Bürgermeisterbüro regelmäßig aktualisiert. 

 Einwohnerinnen und Einwohner können ebenfalls an-
regen, dass bestimmte, bisher nicht in der Diskussion  
stehende Vorhaben auf die Vorhabenliste gesetzt 
werden. 

 Die Verwaltung veröffentlicht die Vorhabenliste auf 
der Internetseite der Stadt Brühl: www.bruehl.de 

a.  Anstoß von 
 Bürgerbeteiligungsverfahren, 
 Vorhabenliste
 Geeignete Planungen und Vorhaben (das sind in der 

Regel wichtige bzw. allgemein bedeutsame Vorhaben 
von großem öffentlichen Interesse, die im Rat oder  
seinen Ausschüssen zu einer öffentlichen Entscheidung 
führen) werden vom federführenden Bereich Bürger- 
beteiligung im Bürgermeisterbüro gemeldet und 
dort in der sogenannten Vorhabenliste zusammen- 
gefasst. 

 Vorhaben, für die die Beteiligung der Einwohnerinnen  
und Einwohner gesetzlich geregelt ist, werden  
zwingend in die Vorhabenliste aufgenommen. Zu  
jedem Vorhaben wird vermerkt, ob Bürgerbeteiligung 
vorgesehen ist, und wenn ja, welches Beteiligungs-
verfahren geplant bzw. durchzuführen ist. 

 Die Vorhabenliste dient dazu, Transparenz über die 
relevanten Vorhaben in Brühl herzustellen und die 
frühzeitige Informierung der Bürgerschaft zu sichern.

 Frühzeitigkeit meint, dass die Beteiligung der Bürger- 
innen und Bürger bereits dort einsetzt, wo in den Ent-
scheidungsprozessen die Weichen zu wichtigen kom-
munalen Vorhaben noch nicht gestellt sind.

 Grundsätzlich ist eine Bürgerbeteiligung für alle  
Angelegenheiten der Stadt möglich, die in die  
Zuständigkeit des Rates fallen.

 Nicht Gegenstand einer Bürgerbeteiligung sind  
Vorhaben, 
 bei denen kein Gestaltungs- und Handlungs-

spielraum besteht und somit eine über die reine  
Information hinausgehende Bürgerbeteiligung 
nicht sinnvoll ist. Bei diesen Vorhaben wird 
die fehlende Bürgerbeteiligung gegenüber der  
Öffentlichkeit begründet. 

 bei denen das öffentliche Wohl oder das berechtigte 
Interesse Einzelner eine Nichtöffentlichkeit er- 
fordern (vgl. § 6 Absatz 4 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ratsausschüsse der Stadt Brühl). 

 

V. Abläufe bei der Umsetzung von Bürgerbeteiligung 
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b.  Umsetzung von Beteiligungsverfahren
 Die Verantwortung für die Planung, Umsetzung und 

Auswertung der Beteiligungsverfahren liegt – in  
Abstimmung mit dem Bereich Bürgerbeteiligung im 
Bürgermeisterbüro – beim jeweils federführenden 
Fachbereich. Dieser benennt eine Ansprechperson, 
welche bzw., welcher in enger Abstimmung mit dem 
Bereich Bürgerbeteiligung im Bürgermeisterbüro das 
Beteiligungsverfahren begleitet.

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden der Beschluss- 
vorlage des jeweiligen politischen Entscheidungs- 
gremiums beigefügt. Die in den Beteiligungprozess  
eingebundenen Einwohnerinnen und Einwohner  
werden auf die Termine zur Erörterung und Beschluss- 
fassung im Rat bzw. Haupt- oder Fachausschuss  
hingewiesen. Dort werden die Ergebnisse des Be- 
teiligungsprozesses in öffentlicher Sitzung diskutiert. 
Die/der Vertetende des jeweiligen Fachbereichs steht 
dabei für Rückfragen zur Verfügung
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VI. Weiterentwicklung der Leitlinien und der Beteiligungspraxis 

Die Bürgerbeteiligung wird in Brühl immer wieder 
an die jeweilige Situation und die sich verändernden  
Bedingungen angepasst. Auch die Formen der Bürger- 
beteiligung entwickeln sich stetig weiter. Aus Be- 
teiligungsverfahren zu lernen, ist deshalb eine wichtige 
Voraussetzung für eine nachhaltig gelungene Bürger- 
beteiligung in Brühl. Grundelement ist dabei die  
Dokumentation der Beteiligungsprozesse. Dazu werden, 
wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, alle Be- 
teiligungsprozesse sowohl prozessbegleitend, als auch 
nach Abschluss des Prozesses vom Bereich Bürger- 
beteiligung im Bürgermeisterbüro ausgewertet (evaluiert). 

Die vorliegenden Leitlinien stellen keine statische Fest-
schreibung dar, sondern sind einem kontinuierlichen  
Prozess der Weiterentwicklung unterworfen, basierend 
auf den Erfahrungen der Beteiligten in den Prozessen.
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VII. Zusammenfassung 

Die vorliegenden Leitlinien
 stellen nach innen und außen verbindliche Qualitäts-

kriterien für Bürgerbeteiligungsverfahren dar:
 Frühzeitigkeit
 Ergebnisoffenheit 
 Verlässlichkeit und 
 Transparenz

 beschreiben die Rollen und Zuständigkeiten für alle 
Agierenden (Bürgerschaft, Verwaltung und Politik) 
und verweisen auf die gemeinsame Verantwortung für 
eine erfolgreiche Umsetzung

 stellen die unterschiedlichen Formen der Bürger- 
beteiligung dar :
	formelle, d.h. gesetzlich verankerte Beteiligungs-

möglichkeiten (z.B. Verfahren der Bauleitplanung 
nach dem Baugesetzbuch)

 informelle Bürgerbeteiligung, für die keine gesetz-
lichen Rahmenbedingungen bestehen und die daher 
eher geprägt sind durch den konstruktiven Dialog 
zwischen den Agierenden; z.B. bei großen gesamt-
städtischen Vorhaben oder wegweisenden Zukunfts-
planungen, die Ressourcen auf viele Jahre binden. 

 beschreiben die Abläufe bei der Bürgerbeteiligung 
 legen fest, dass städtische Vorhaben mit den  

maßgeblichen Eckdaten auf der Vorhabenliste ver- 
öffentlicht werden
 bestimmen, dass Beteiligungsprozesse und anschlie-

ßend auch die Beteiligungsergebnisse vollständig, 
transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden

 formulieren den Anspruch an die Entscheidungs- 
tragenden, sich vor der Entscheidungsfindung intensiv 
mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen und sorg- 
fältig Handlungsalternativen abzuwägen

 sollen flexibel auf Erfahrungen aus den laufenden  
Prozessen reagieren – Bürgerbeteiligung bedeutet einen  
ständigen Lernprozess für alle Agierenden

 ergänzen die bestehenden gesetzlichen Regelungen 
zur Beteiligung (z.B. im Baugesetzbuch und der  
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (§§ 23- 26 GO 
NRW). 
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VIII. Anlagen

§ 24 Anregungen und Beschwerden
(1)  Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner der 

Gemeinde, die oder der seit mindestens drei 
Monaten in der Gemeinde wohnt, hat das 
Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft 
mit anderen in Textform nach § 126b des  
Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen 
oder Beschwerden in Angelegenheiten  
der Gemeinde an den Rat oder die Bezirks- 
vertretung zu wenden. Die Zuständigkeiten 
der Ausschüsse, der Bezirksvertretungen 
und des Bürgermeisters werden hierdurch 
nicht berührt. Die Erledigung von An- 
regungen und Beschwerden kann der Rat 
einem Ausschuss übertragen. Der Antrag-
steller ist über die Stellungnahme zu den 
Anregungen und Beschwerden zu unter-
richten.

(2)  Die näheren Einzelheiten regelt die  
Hauptsatzung.

§ 25 Einwohnerantrag
(1)  Einwohner, die seit mindestens drei  

Monaten in der Gemeinde wohnen und das 
14. Lebensjahr vollendet haben, können  
beantragen, dass der Rat über eine  
bestimmte Angelegenheit, für die er gesetz-
lich zuständig ist, berät und entscheidet.

(2)  Der Antrag muss in Textform eingereicht 
werden. Er muss ein bestimmtes Begehren 
und eine Begründung enthalten. Er muss bis 
zu drei Personen benennen, die berechtigt 
sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. 
Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer 
Verwaltungskraft ihren Einwohnern bei  
der Einleitung eines Einwohnerantrages  
behilflich.

Anlage 1
Auszug aus der 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetze vom  
25. Juni 2015 (GV NRW, S. 496)

3. Teil
§ 21 Einwohner und Bürger

(1) Einwohner ist, wer in der Gemeinde wohnt.

(2) Bürger ist, wer zu den Gemeindewahlen 
wahlberechtigt ist.

§ 23 Unterrichtung der Einwohner
(1) Der Rat unterrichtet die Einwohner über die 

allgemein bedeutsamen Angelegenheiten 
der Gemeinde. Bei wichtigen Planungen 
und Vorhaben der Gemeinde, die unmittelbar  
raum- oder entwicklungsbedeutsam sind 
oder das wirtschaftliche, soziale oder  
kulturelle Wohl ihrer Einwohner nachhaltig 
berühren, sollen die Einwohner möglichst 
frühzeitig über die Grundlagen sowie Ziele, 
Zwecke und Auswirkungen unterrichtet 
werden.

(2) Die Unterrichtung ist in der Regel so vor-
zunehmen, dass Gelegenheit zur Äußerung 
und zur Erörterung besteht. Zu diesem 
Zweck kann der Rat Versammlungen der 
Einwohner anberaumen, die auf Gemeinde- 
bezirke (Ortschaften) beschränkt werden 
können. Die näheren Einzelheiten, ins- 
besondere die Beteiligung der Bezirks- 
vertretungen in den kreisfreien Städten, 
sind in der Hauptsatzung zu regeln. Vor-
schriften über eine förmliche Beteiligung 
oder Anhörung bleiben unberührt.

(3) Ein Verstoß gegen die Absätze 1 und 2 be-
rührt die Rechtmäßigkeit der Entscheidung 
nicht.
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(3) Der Einwohnerantrag muss unterzeichnet 
sein,

1. in kreisangehörigen Gemeinden von 
mindestens 5 vom Hundert der Ein-
wohner, höchstens jedoch von 4000 
Einwohnern,

2. in kreisfreien Städten von mindestens  
4 vom Hundert der Einwohner,  
höchstens jedoch 8 000 Einwohnern.
§ 4 Absatz 7 gilt entsprechend.

(4) Jede Liste mit Unterzeichnungen muss den 
vollen Wortlaut des Antrags enthalten.  
Eintragungen, welche die Person des  
Unterzeichners nach Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum und Anschrift nicht zweifels-
frei erkennen lassen, sind ungültig. Die An-
gaben werden von der Gemeinde geprüft.

(5) Der Antrag ist nur zulässig, wenn nicht in 
derselben Angelegenheit innerhalb der 
letzten zwölf Monate bereits ein Antrag  
gestellt wurde.

(6) Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 
müssen im Zeitpunkt des Eingangs des  
Antrags bei der Gemeinde erfüllt sein.

(7) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob der Ein-
wohnerantrag zulässig ist. Er hat unverzüg-
lich darüber zu beraten und zu entscheiden, 
spätestens innerhalb von vier Monaten nach 
seinem Eingang. Den Vertretern des Ein-
wohnerantrags soll Gelegenheit gegeben 
werden, den Antrag in der Ratssitzung zu 
erläutern.

(8) In kreisfreien Städten kann ein Einwohner- 
antrag an eine Bezirksvertretung gerichtet 
werden, wenn es sich um eine Angelegenheit  
handelt, für welche die Bezirksvertretung  
zuständig ist. Die Absätze 1 bis 7 gelten  
entsprechend mit der Maßgabe, dass

1. antrags- und unterzeichnungs- 
berechtigt ist, wer im Stadtbezirk 
wohnt und

2. die Berechnung der erforderlichen  
Unterzeichnungen sich nach der Zahl 
der im Stadtbezirk wohnenden Ein-
wohner richtet.

(9) Das für Kommunales zuständige Ministerium 
kann durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Durchführung des Einwohner- 
antrags regeln.

§ 26 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
(1) Die Bürger können beantragen (Bürger- 

begehren), dass sie an Stelle des Rates über 
eine Angelegenheit der Gemeinde selbst 
entscheiden (Bürgerentscheid). Der Rat 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln  
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder  
beschließen, dass über eine Angelegenheit 
der Gemeinde ein Bürgerentscheid statt- 
findet (Ratsbürgerentscheid). Absatz 2 Satz 
1 sowie die Absätze 5, 7, 8 und 10 gelten 
entsprechend.
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(2) Das Bürgerbegehren muss in Textform ein-
gereicht werden und die zur Entscheidung 
zu bringende Frage sowie eine Begründung  
enthalten. Es muss bis zu drei Bürger  
benennen, die berechtigt sind, die Unter-
zeichnenden zu vertreten (Vertretungs- 
berechtigte). Bürger, die beabsichtigen, 
ein Bürgerbegehren durchzuführen, teilen 
dies der Verwaltung in Textform mit. Die  
Verwaltung ist in den Grenzen ihrer  
Verwaltungskraft ihren Bürgern bei der  
Einleitung eines Bürgerbegehrens behilflich.  
Sie teilt den Vertretungsberechtigten in 
Textform eine Einschätzung der mit der 
Durchführung der verlangten Maßnahme 
verbundenen Kosten (Kostenschätzung) 
mit. Die Kostenschätzung der Verwaltung 
ist bei der Sammlung der Unterschriften 
nach Absatz 4 anzugeben.
Wenn die Kostenschätzung nach Satz 5  
vorliegt, können die Vertretungsberechtigten 
nach Satz 2 beantragen zu entscheiden, 
ob das Bürgerbegehren mit Ausnahme der  
Voraussetzungen des Absatzes 4 zulässig 
ist. Der Antrag ist in der gemäß § 25 Absatz 
4 vorgeschriebenen Form einschließlich 
der zur Entscheidung zu bringenden Frage, 
der Begründung sowie der anzugebenden 
Kostenschätzung vorzulegen und von den 
Vertretungsberechtigten sowie mindestens 
25 Bürgern zu unterzeichnen. Über den  
Antrag hat der Rat innerhalb von acht  
Wochen zu entscheiden. Der Rat kann in der 
Hauptsatzung die Entscheidung über den 
Antrag nach Satz 7 auf den Hauptausschuss 
übertragen, der ebenfalls innerhalb von 
acht Wochen zu entscheiden hat. Absatz 6 
Satz 3 und 6 gilt entsprechend. 

(3) Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen einen 
Beschluss des Rates, muss es innerhalb von 
sechs Wochen nach der Bekanntmachung 
des Beschlusses eingereicht sein. Gegen einen  
Beschluss, der nicht der Bekanntmachung  
bedarf, beträgt die Frist drei Monate nach dem 
Sitzungstag. Nach der Mitteilung nach Absatz 
2 Satz 3 ist der Ablauf der Fristen aus Satz 1 
und Satz 2 bis zur Mitteilung der Verwaltung 
nach Absatz 2 Satz 5 gehemmt.
Nach einem Antrag nach Absatz 2 Satz 7 ist 
der Ablauf der Fristen aus Satz 1 und Satz 2 
bis zur Entscheidung nach Absatz 2 Satz 9 
gehemmt.

(4)  Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden
 bis   10.000 Einwohner von 10 %
 bis   20.000 Einwohner von   9 %
 bis   30.000 Einwohner von   8 %
 bis   50.000 Einwohner von   7 %
 bis 100.000 Einwohner von   6 %
 bis  200.000 Einwohner von   5 %
 bis 500.000 Einwohner von   4 %
 über 500.000 Einwohner von   3 %

der Bürger unterzeichnet sein.
Maßgeblich ist die bei der letzten all- 
gemeinen Kommunalwahl festgestellte 
Zahl der Wahlberechtigten. Für die Zahl der 
Einwohner gilt § 4 Absatz 7 entsprechend.  
Nach Absatz 2 Satz 8 erfolgte Unter- 
zeichnungen sind anzurechnen. Die Angaben  
werden von der Gemeinde geprüft. Im  
übrigen gilt § 25 Absatz 4 entsprechend.
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(5)  Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über
1. die innere Organisation der Gemeinde-

verwaltung,
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 

des Rates, der Bezirksvertretungen und 
der Ausschüsse sowie der Bediensteten 
der Gemeinde,

3. die Haushaltssatzung, die Eröffnungs-
bilanz, den Jahresabschluss und den 
Gesamtabschluss der Gemeinde (ein-
schließlich der Wirtschaftspläne und des 
Jahresabschlusses der Eigenbetriebe) 
sowie die kommunalen Abgaben und die 
privatrechtlichen Entgelte,

4. Angelegenheiten, die im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens oder eines 
förmlichen Verwaltungsverfahrens mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines 
abfallrechtlichen, immissionsschutz-
rechtlichen, wasserrechtlichen oder 
vergleichbaren Zulassungsverfahrens zu 
entscheiden sind,

5. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung von Bauleitplänen mit 
Ausnahme der Entscheidung über die 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens.

Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegen- 
heiten zum Gegenstand haben, über die  
innerhalb der letzten zwei Jahre nicht  
bereits ein Bürgerentscheid durchgeführt 
worden ist.

(6) Der Rat stellt unverzüglich fest, ob das  
Bürgerbegehren zulässig ist. Liegt bereits 
eine Entscheidung nach Absatz 2 Satz 9 
oder Satz 10 vor, so entscheidet der Rat 
lediglich darüber, ob die Voraussetzungen 
des Absatzes 4 vorliegen. Gegen die ab- 
lehnende Entscheidung des Rates können 
nur die Vertreter des Bürgerbegehrens nach 
Absatz 2 Satz 2 einen Rechtsbehelf einlegen.  
Entspricht der Rat dem zulässigen Bürger-
begehren nicht, so ist innerhalb von drei 
Monaten nach der Entscheidung nach Satz 
1 oder Satz 2 ein Bürgerentscheid durch-
zuführen. Entspricht der Rat dem Bürger- 
begehren, so unterbleibt der Bürgerentscheid.  
Den Vertretern des Bürgerbegehrens soll 
Gelegenheit gegeben werden, den Antrag 
in der Sitzung des Rates zu erläutern. Ist 
die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nach 
Satz 1 oder Satz 2 abschließend festgestellt, 
darf bis zur Feststellung des Ergebnisses 
des Bürgerentscheids eine dem Begehren  
entgegenstehende Entscheidung der  
Gemeindeorgane nicht mehr getroffen 
oder mit dem Vollzug einer derartigen  
Entscheidung nicht mehr begonnen werden,  
es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben 
rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde  
hierzu bestanden (Sperrwirkung des  
zulässigen Bürgerbegehrens).
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(7)  Bei einem Bürgerentscheid kann über die 
gestellte Frage nur mit Ja oder Nein ab- 
gestimmt werden. Die Frage ist in dem Sinne 
entschieden, in dem sie von der Mehrheit 
der gültigen Stimmen beantwortet wurde, 
sofern diese Mehrheit in Gemeinden mit
 bis zu    50.000 Einwohnern
   mindestens 20 Prozent;
 über    50.000 bis zu 
   100.000 Einwohnern
   mindestens 15 Prozent;
 mehr als 100.000 Einwohnern
   mindestens 10 Prozent

der Bürger beträgt. 

§ 4 Absatz 7 gilt entsprechend. Bei Stimmen- 
gleichheit gilt die Frage als mit Nein  
beantwortet. Sollen an einem Tag mehrere 
Bürgerentscheide stattfinden, hat der Rat 
eine Stichfrage für den Fall zu beschließen,  
dass die gleichzeitig zur Abstimmung  
gestellten Fragen in einer miteinander 
nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet  
werden (Stichentscheid). Es gilt dann die- 
jenige Entscheidung, für die sich im Stich-
entscheid die Mehrheit der gültigen  
Stimmen ausspricht. Bei Stimmengleichheit 
im Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, 
dessen Frage mit der höchsten Stimmen-
zahl mehrheitlich beantwortet worden ist.

(8)  Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines 
Ratsbeschlusses. Vor Ablauf von zwei Jahren 
kann er nur auf Initiative des Rates durch 
einen neuen Bürgerentscheid abgeändert 
werden.

(9) In kreisfreien Städten können Bürgerbe- 
gehren und Bürgerentscheid in einem 
Stadtbezirk durchgeführt werden, wenn es 
sich um eine Angelegenheit handelt, für 
welche die Bezirksvertretung zuständig ist. 
Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend mit 
der Maßgabe, dass

1.  das Bürgerbegehren von im Stadtbezirk 
wohnenden Bürgern unterzeichnet sein 
muss,

2.  bei einem Bürgerentscheid nur die im 
Stadtbezirk wohnenden Bürger stimm-
berechtigt sind,

3.  die Bezirksvertretung mit Ausnahme der 
Entscheidung nach Absatz 6 Satz 1 an 
die Stelle des Rates tritt.

(10) Das für Kommunales zuständige  
Ministerium kann durch Rechtsverordnung 
das Nähere über die Durchführung des  
Bürgerbegehrens und des Bürgerentscheids 
regeln. Dabei sind die § 32 Absatz 6, § 34a 
und § 41 der Kommunalwahlordnung zu  
berücksichtigen.

Auszug aus der Hauptsatzung der Stadt Brühl 
(Brühler Stadtverfassung) in der Fassung der Änderungs- 
satzungen vom 28.10.1996, 03.02.1997, 25.10.1999, 
13.12.1999, 20.03.2000, 11.12.2000, 10.12.2001, 
15.12.2003, 23.06.2006, 11.12.2006, 14.12.2009, 
01.03.2010, 17.02.2014, 08.09.2014, 22.05.2017, 
28.06.2021, 13.12.2021 und 15.05.2023

§ 4 Unterrichtung der Einwohner/Einwohnerinnen 
(1) Der Rat hat die Einwohner und Einwohnerinnen 

über allgemein bedeutsame Angelegenheiten 
der Stadt zu unterrichten. Die Unterrichtung 
hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die 
Art und Weise der Unterrichtung (z.B. Hinweis 
in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge,  
schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, 
Durchführung besonderer Informations- 
veranstaltungen, Abhaltung von Versammlungen  
der Einwohner und Einwohnerinnen) entscheidet 
der Rat von Fall zu Fall.

(2) Eine Versammlung der Einwohner und Ein- 
wohnerinnen soll insbesondere stattfinden, 
wenn es sich um Planungen oder Vorhaben der 
Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung  
der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen  
oder die mit erheblichen Auswirkungen für 
eine Vielzahl von Einwohnern/Einwohnerinnen  
verbunden sind. Die Versammlung kann auf Teile 
des Stadtgebietes beschränkt werden. 
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(3) Hat der Rat die Durchführung einer solchen 
Versammlung beschlossen, so setzt der Bürger- 
meister/die Bürgermeisterin Zeit und Ort der 
Versammlung fest und lädt alle Einwohner/
Einwohnerinnen durch öffentliche Bekannt- 
machung ein. Die in der Geschäftsordnung 
für die Einberufung des Rates festgelegten  
Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürger-
meister/die Bürgermeisterin führt den Vorsitz in 
der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung  
unterrichtet der Bürgermeister/die Bürger- 
meisterin die Einwohner und Einwohnerinnen 
über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Aus- 
wirkungen der Planung bzw. des Vorhabens.  
Anschließend haben die Einwohner und  
Einwohnerinnen Gelegenheit, sich zu den  
Ausführungen zu äußern und sie mit den vom 
Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller 
Fraktionen und mit dem Bürgermeister/der 
Bürgermeisterin zu erörtern. Eine Beschluss- 
fassung findet nicht statt. Der Rat ist über das 
Ergebnis der Versammlung in seiner nächsten 
Sitzung zu unterrichten. 

(4) Die dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin auf-
grund der Geschäftsordnung obliegende Unter-
richtungspflicht bleibt unberührt. 

§ 5 Anregungen und Beschwerden 
(1) Jede(r) hat das Recht, sich einzeln oder in  

Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit  
Anregungen und Beschwerden an den Rat zu 
wenden. Anregungen und Beschwerden müssen  
Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgaben- 
bereich der Stadt Brühl fallen.

(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den 
Aufgabenbereich der Stadt Brühl fallen, sind vom 
Bürgermeister/von der Bürgermeisterin an die 
zuständige Stelle weiterzuleiten. Die Antrags- 
steller/innen sind hierüber zu unterrichten. 

(3) Eingaben von Bürgern/Bürgerinnen, die weder  
Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt  
haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), 
sind ohne Beratung vom Bürgermeister/von der 
Bürgermeisterin zurückzugeben.

(4) Für die Erledigung von Anregungen und  
Beschwerden im Sinne von Abs. 1 bestimmt der 
Rat den Hauptausschuss. 

(5) Der Hauptausschuss hat Anregungen und  
Beschwerden inhaltlich zu prüfen. Danach 
überweist er sie an die zur Entscheidung  
berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er 
Empfehlungen aussprechen, an die die zur Ent-
scheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist. 
Über das Ergebnis der Entscheidung wird der Rat 
unterrichtet. 

(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer 
Angelegenheit, die den Gegenstand einer An- 
regung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen 
(§ 41 Abs. 2, 3 GO NW), bleibt hiervon unberührt.

(7) Von einer Prüfung von Anregungen und  
Beschwerden soll abgesehen werden, 

a) wenn sie sich gegen Verwaltungshandeln 
richten, gegen welche Rechtsmittel oder 
Rechtsbehelfe eingelegt werden können, 

b) wenn der Inhalt einen Straftatbestand  
erfüllt, 

c) wenn sie gegenüber bereits geprüften  
Anregungen und Beschwerden kein neues 
Sachvorbringen enthalten. 

(8) Der Antragsteller/die Antragstellerin ist über die 
Stellungnahme des Rates oder Hauptausschusses  
durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin zu 
unterrichten.
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 Anwohnerkonferenz 
 Eine Anwohnerkonferenz richtet sich an Bürgerinnen 

und Bürger, deren Lebensumfeld beziehungsweise  
Lebensqualität durch ein bestimmtes Vorhaben  
betroffen ist. Die Anwohnerkonferenz gibt den Teil-
nehmenden die Möglichkeit, sich über das Vorhaben 
zu informieren, eigene Anregungen und Vorschläge  
einzubringen sowie miteinander ins Gespräch zu  
kommen. Neben den Bürgerinnen und Bürgern können  
Vertreterinnen und Vertreter von beteiligten Unter-
nehmen sowie Personen aus Politik und Verwaltung 
(beispielsweise aus den Bereichen Umwelt, Gesund-
heit, Stadtplanung, Verkehr) in die Veranstaltung 
eingebunden werden, um eine direkte Diskussion mit 
den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen. 

Anlage 2
Übersicht über Methoden der Bürgerbeteiligung 
Bei allen Methoden steht immer das Ziel im Vordergrund, 
die Menschen frühzeitig und fair in die Gestaltung ihres 
Lebensraumes einzubinden. Dadurch wächst Verständnis 
für die jeweils bestehende Problematik und Einsicht in die 
Notwendigkeit eines Interessenausgleiches, und es wird 
der Boden bereitet für frühzeitige Konfliktlösungen, das 
Erschließen von Innovationspotentialen und das Fördern 
von Akzeptanz für sinnvolle Kompromisse.
Die folgende Darstellung der Methoden, die dabei zum 
Einsatz kommen können, ist nicht abschließend. Die 
Methoden sollten in der Anwendung auf die konkreten 
Beteiligungssituationen angepasst und gegebenenfalls 
sinnvoll kombiniert werden.

 8er-Räte für Schülerinnen und Schüler
Ein neuartiges Modell zur partizipativen Einbezie-
hung von Jugendlichen ist der sogenannte 8er-Rat: 
Es handelt sich hierbei um ein schul- und schulart- 
übergreifendes Instrument, das sich aus Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufe 8 an allen weiter- 
führenden Schulen im Stadtgebiet zusammensetzt 
und sich jährlich immer wieder neu konstituiert. Mit 
der Einrichtung des 8er-Rates wird Jugendlichen 
die Möglichkeit gegeben, Einfluss auf kommunal- 
politisch relevante Entscheidungsprozesse zu nehmen 
oder auch eigene Projekte zu entwickeln und diese in 
einem zeitlich überschaubaren Rahmen gemeinsam 
mit Partnern aus Politik und Verwaltung praktisch 
umzusetzen. Ziel ist, ein Format zu schaffen, in dem 
das Beteiligungsinteresse von Kindern und Jugend-
lichen belebt und eine Beteiligung an politischen 
Entscheidungsprozessen dauerhaft institutionalisiert 
wird.

 Der Vorteil dieses Modells ist die aktive Beteiligung, 
anstelle von Delegation: Die Schülerinnen und Schüler 
können ihre eigenen Interessen so viel unmittelbarer 
und vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Lebens- 
umstände einbringen.
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 Aktivierende Befragung 
 Bei der Aktivierenden Befragung handelt es sich um 

ein persönliches Interview, bei dem die Meinungen 
und Bedürfnisse der Befragten erhoben werden und 
sie gleichzeitig dazu motiviert werden sollen, ihre 
Sichtweisen und Ideen aktiv zu vertreten und sich für 
deren Umsetzung zu engagieren. Bevor die Interviews 
stattfinden können, ist es erforderlich, den Gegen-
stand oder das jeweilige Themengebiet zu erfassen. 
Zu diesem Zweck können neben der Auswertung von 
Materialien und Beobachtungen bereits erste Inter-
views mit Betroffenen und Schlüsselpersonen geführt  
werden. In dieser Phase wird auch das Befragungs- 
gebiet identifiziert, das eine überschaubare Anzahl 
von Haushalten umfassen sollte. 

 Das eigentliche Interview wird vorab schriftlich an- 
gekündigt und findet meist in den Wohnungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. Es wird von 
einer geschulten Interviewerin/einem geschulten  
Interviewer im persönlichen Gespräch durchgeführt. 
Die Befragung erfolgt auf Basis eines Leitfadens, 
die Fragen sind jedoch offen, d.h. es gibt keine vor- 
formulierten Antwortmöglichkeiten. Die Befragten 
selbst steuern die Themen und Inhalte des Interviews. 
Ziel der Befragung ist es einerseits, etwas über die 
Sichtweisen, Bedürfnisse, Probleme und Ängste der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (zum Beispiel in 
Bezug auf ihren Stadtteil) zu erfahren. Andererseits 
werden die Befragten nach ihren eigenen Lösungs- 
ideen gefragt und erkundet, ob sie ein Interesse daran  
haben, sich für die Umsetzung dieser Ideen ein- 
zusetzen. Nach Abschluss der Befragungen werden 
die Interviews ausgewertet und die Ergebnisse auf 
einer Bürgerversammlung vorgestellt. Den Teil- 
nehmenden wird die Möglichkeit gegeben, sich mit 
anderen Betroffenen auszutauschen und das weitere 
Vorgehen zu besprechen. Auf Basis dieses Austauschs 
und der Interviews können interessenspezifische  
Arbeitsgruppen gebildet werden, die die Umsetzung 
der Vorschläge begleiten. 

 Bürgerhaushalt - 
 Beteiligung auf Basis eines Haushaltsbudgets 
 Ein Bürgerhaushalt ist ein auf Dauer angelegter  

Beteiligungsansatz, bei dem die Bürgerinnen und 
Bürger in die Aufstellung des Haushalts einbezogen 
werden. Das konkrete Vorgehen kann dabei sehr  
unterschiedlich sein und reicht von der individuellen 
Einreichung von Vorschlägen für Investitionen in  
einzelnen Haushaltsbereichen bis hin zur kollektiven 
Entscheidung über Ausgaben oder Sparmaßnahmen 
im Gesamthaushalt. 

 Ein Bürgerhaushalt kann auf sehr verschiedene  
Weise ablaufen. Gemeinsam haben alle Bürgerhaus-
haltsverfahren, dass sie auf Dauer angelegte, dialog- 
orientierte Verfahren sind, die sich auf die Aufstellung  
des Haushalts und damit die Bereitstellung von  
finanziellen Mitteln auswirken. Eine einmalige Ver- 
anstaltung, eine einfache Befragung oder ein  
Referendum zu Haushaltsfragen wird nicht als  
Bürgerhaushalt bezeichnet. 

 Die Variationsbreite der Verfahrensgestaltung hängt 
dabei vor allem mit den unterschiedlichen Ziel- 
setzungen zusammen, die mit einem Bürgerhaushalt  
angestrebt werden. Diese reichen von bedarfs- 
orientierter Umverteilung, Demokratisierung und  
Korruptionsbekämpfung – die zu einem hohen Maß 
an Gestaltungsmacht durch die Bürgerinnen und  
Bürger führen – bis hin zur besseren Vermittlung von 
Haushaltsfragen.
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 Bürgerräte 
Ein Bürgerrat ist eine besondere Form der Bürger- 
beteiligung mit dem Ziel, die Öffentlichkeit besser 
in Entscheidungsprozesse einzubinden. Die Teil-
nehmenden eines Bürgerrates werden zufällig per 
Losverfahren aus den Einwohnermelderegistern der 
Städte und Gemeinden ermittelt und  per Anschreiben 
eingeladen, sich für eine Teilnahme am anstehenden 
Bürgerrat zu bewerben. Anhand ergänzender Anga-
ben wie z. B. dem Bildungsabschluss oder Migrations- 
hintergrund wird dann eine möglichst repräsentative 
Gruppe mit vielfältiger Zusammensetzung ausgewählt, 
um die verschiedensten Perspektiven in die Lösungs-
findung einfließen zu lassen. 
Das Wissen, das die Teilnehmenden zum jeweiligen 
Thema für ihre Arbeit benötigen, erlangen sie durch 
eine ebenfalls möglichst vielfältig und ausgewogen 
zusammengestellte Gruppe von Expertinnen und  
Experten. In professionell moderierten Tischgruppen 
können sodann Handlungsempfehlungen entwickelt 
und anschließend dem Stadtrat zur Beratung übergeben 
werden. Da Bürgerrat-Mitglieder nicht gewählt werden 
und somit kein Mandat aus der Bevölkerung haben, 
sind deren Empfehlungen formal unverbindlich.

 Mediation 
 Eine Mediation ist ein freiwilliger Vermittlungs- 

prozess, in dem ein Konflikt durch konsensorientierte, 
informelle Verhandlung beigelegt werden soll. Die 
Verhandlungsleitung übernimmt eine neutrale Person. 

 Außerdem vermittelt sie die Spielregeln, auf die sich 
die Teilnehmenden im Vorfeld einigen. 

 Ortsbegehung/Stadtteilrundgang 
 Die Ortsbegehungen und Stadtteilrundgänge er- 

möglichen es interessierten Bürgerinnen und Bürgern, 
Vertreterinnen und Vertretern aus Verwaltung und 
Politik, Vereinen und Verbänden und den Medien, sich 
vor Ort selbst ein Bild über ein geplantes Investitions-
vorhaben oder eine bestimmte Situation zu machen. 
Fragen können direkt beantwortet und Vorschläge 
aufgenommen werden. Dabei ist es durch die konkrete  
Besichtigung des Gebiets und eine zielgruppen- 
gerechte Erklärung der Pläne in vielen Fällen möglich, 
den Teilnehmenden ein Gefühl für die Problematik 
und Gestaltungsmöglichkeiten zu vermitteln. Ebenso 
werden durch das direkte Gespräch die Transparenz  
des Vorhabens und das Vertrauen zwischen den  
Agierenden gestärkt. 
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 Planungswerkstatt 
 Eine Planungswerkstatt findet im Rahmen eines ein- 

oder mehrtägigen Workshops für Gruppen von in der 
Regel bis zu 50 Personen statt, bei dem Bürgerinnen  
und Bürger ihre Interessen und Ideen zu einer  
konkreten planerischen Fragestellung (zum Beispiel 
die Planung eines Neubaugebietes, eines Bürger-
hauses, etc.) einbringen können. Dabei werden sie von 
professionellen Planerinnen und Planern unterstützt. 
Außerdem sollte die Planungswerkstatt mit einer  
Ortsbegehung verbunden werden, die vor oder  
während des Workshops stattfindet. So bekommen 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein besseres  
Gefühl für die räumlichen Bedingungen des  
Planungsgebietes. Außerdem können hier bereits  
erste Ideen und Anregungen für die Planungen  
gesammelt werden. 
Die Planerinnen und Planer sollten für die Erstellung  
von Planungsentwürfen beratend zur Seite stehen.  
Anschließend werden in einem konstruktiven  
Konsensgespräch zum Vergleich der unter- 
schiedlichen Varianten die jeweiligen Motivationen 
und Interessen herausgearbeitet, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede geklärt und mögliche Kompromiss- 
varianten gebildet. Die fertigen Entwürfe gehen  
dann in den weiteren Entscheidungsprozess ein. 
Die Planungswerkstatt wird in der Regel von zwei  
Moderatorinnen bzw. Moderatoren begleitet.

 Runder Tisch 
Bei einem Runden Tisch versammeln sich Vertreterinnen 
und Vertreter unterschiedlicher Interessengruppen 
gleichberechtigt an einem Tisch, um ein kontroverses 
Thema oder Problem zu diskutieren und zu versuchen, 
gemeinsam eine Lösung dafür zu finden. 
Der Gestaltungsspielraum muss vorher durch genaue 
Absprachen mit den Entscheidungsträgerinnen und 
-trägern deutlich gemacht werden. 
Auch die inhaltliche und zeitliche Struktur des Treffens 
sollte vorab deutlich gemacht werden. Der Auswahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollte im Idealfall 
eine Akteursanalyse vorausgehen, um zu gewähr-
leisten, dass alle für das Thema/Problem relevanten 
Agierenden berücksichtigt werden. 
Der Prozess sollte durch eine neutrale Moderatorin/ 
einen neutralen Moderator bzw. eine neutrale  
Mediatorin/einen neutralen Mediator begleitet  
werden. Ebenso sollte ein Protokoll erstellt werden, 
das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach  
Abschluss der Gespräche zur Verfügung gestellt wird.
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 Zukunftskonferenz
Hauptzweck ist die Zusammenführung unter- 
schiedlicher Perspektiven. Menschen mit unter-
schiedlichen Werten, Vorstellungen und Erfahrungen  
bringen ihre unterschiedlichen Sichtweisen ein,  
entwickeln eine gemeinsame Vision und planen  
geeignete Maßnahmen zur Umsetzung. 
Über die Identifizierung von Gemeinsamkeiten wird 
bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern somit eine 
Handlungsbereitschaft erzeugt. 
Dabei wird zunächst die Vergangenheit beleuchtet, 
dann die Ist-Situation untersucht, es werden Trends 
und Entwicklungen aufgespürt und Antworten auf 
die Herausforderungen der Zukunft gesucht, die in 
einer Vision sowie in Zielen und entsprechenden Maß- 
nahmen beschrieben werden.
Die Methode steht in der Regel am Beginn eines  
komplexen Entwicklungsprozesses und ist geeignet, 
die anstehenden Veränderungen und die Entwicklung 
langfristiger Ziele und Maßnahmen für eine ganze  
Stadt oder größere Teilbereiche gemeinsam mit  
unterschiedlichen Agierenden anzugehen. Sie eignet  
sich insbesondere für größere Gruppen (etwa bis 
100 Personen), und zwar für Menschen und Gruppen 
mit divergierenden Interessen und konfliktreicher  
Vergangenheit.
Die Gruppe sollte von mehreren erfahrenen Modera-
torinnen und Moderatoren begleitet werden.

 Zukunftswerkstatt 
 Unter der Zukunftswerkstatt versteht man eine  

Methode, unter Einbeziehung von Moderatorinnen und 
Moderatoren die Selbstorganisation, Wahrnehmungs- 
fähigkeit, Fantasie und Handlungskompetenz der  
Teilnehmenden zu fördern, Möglichkeiten zur  
Realisierung gemeinsamer Ideen entwickeln zu helfen 
und in der Umsetzung beratend zu begleiten. 

 Sie richtet sich in der Regel an Kleingruppen mit bis zu 
25 Personen. 

 Kennzeichnend für die Zukunftswerkstatt ist ihr  
Aufbau in drei methodische Schritte, in deren Verlauf  
zunächst in einer Situationsbeschreibung die für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtigsten Themen- 
bereiche herausgearbeitet werden. Für diese sollen in  
der Fantasie- oder Ideenentwicklungsphase möglichst  
erfolgversprechende und neuartige Wege zur Ver- 
wirklichung einer besseren Zukunft gefunden werden, 
die dann in der Realisierungsphase gemeinsam auf ihre 
Realisierbarkeit hin überprüft und in eine Maßnahme-
planung umgesetzt werden sollen.

 Durch ihre dialogische, partizipative und ergebnis-
offene Form bieten sich Zukunftswerkstätten als  
Ermöglichungsräume für Such- und Aushandlungs-
prozesse von Individuen und Organisationen an.
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Quellen der Methodenbeschreibungen: 
 www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/methoden-und-verfahren-der-buergerbeteiligung-von-a-bis-z 
 www.beteiligungskompass.org/article/index/method
 buergerbeteiligung-mil.brandenburg.de/bbp/de/service/hinweise-zur-methodenauswahl/  
 www.buergerrat.de/ 
 www.mehr-demokratie.de/mehr-wissen/buergerraete/was-ist-ein-buergerrat 

Einige Internetportale und Veröffentlichungen bieten einen guten Überblick und vertiefende Informationen 
zu wichtigen Methoden der Bürgerbeteiligung: 
 partizipation.at/methoden 
 (Webseite des Projekts »Partizipation und Nachhaltigkeit in Europa«, eine Initiative des Lebensministeriums in Österreich) 
 www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/buergerbeteiligung-in-stadt-land/buergerbeteiligung-in-der-kommune 
 (Webseite des »Wegweiser Bürgergesellschaft« der Stiftung Mitarbeit) 
 www.land.nrw/pressemitteilung/minister-duin-stellt-werkzeugkasten-fuer-dialog-und-beteiligung-vor
 (Werkzeugkasten für Dialog und Beteiligung – Dialog schafft Zukunft – Geschäftsstelle des Landes NRW im MWEBWV) 
 www.beteiligungskompass.org/pages/index/about 
 (Webseite der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Mitarbeit)
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